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I. Allgemeines

Der Bundesverband Medizintechnologie e.V. (BVMed) hat den Entwurf der Bekanntmachung
Uber die Anpassung der Festbetrage fiir Stomaartikel nach § 36 Abs. 2 SGB Vi. V. m. § 140 f
SGB V am 18. Juli 2006 erhalten. Der BVMed begriif3t grundsatzlich die Moglichkeit, eine Stel-
lungnahme abgeben zu kénnen.

Hinweis:
Wir verweisen im Interesse der Vermeidung von Wiederholungen zunachst auf unsere Stel-
lungnahmen vom 9. Juli 2004 und vom 3. Marz 2006, die wir ausdrticklich zum Gegenstand
unserer heutigen Stellungnahme machen. Diese fliigen wir als unbeschriftete Anlagen noch-
mals bei.

Il. Detaillierte Ausfithrungen zu den Festbetragsvorschlagen fiir Stoma-
artikel

Il.I Einhaltung der Grundvoraussetzung der Gleichartig- und Gleichwertigkeit

Das wesentliche Element der Festbetragsgruppenbildung liegt in der Zusammenfassung funk-
tional gleichartiger und gleichwertiger Hilfsmittel zu einer Gruppe (§ 36 SGB V). Dabei darf die
Zuordnung einzelner Hilfsmittel zu Hilfsmittelgruppen die Qualitat der Versorgung nicht ge-
fahrden (§ 36 SGB V).

Diese gesetzliche Forderung der gruppenmaRigen Zusammenfassung von ,in ihrer Funktion
gleichartigen und gleichwertigen Mitteln“ (§ 36 Abs. 1 Satz 2 SGB V) ist insbesondere im Be-
reich der Stomabeutel (29.26.01/02/03/04) nicht erfolgt.

Die Spitzenverbande der Krankenkassen (SpVdKK) haben in ihrem Entwurf eine Prézisierung
dahingehend vorgenommen, dass Zusatzausstattungen (hier Vliesbeschichtung bei Stoma-
beuteln) in den Grundpositionen der jeweiligen Festbetrage enthalten sind. Wir haben bereits
in unserer umfangreichen Stellungnahme vom 3. Marz 2006 dargestellt, dass es sich bei der
Vliesbeschichtung um ein Zusatzmerkmal eines Stomabeutels handelt, welches aufgrund me-
dizinischer Notwendigkeiten zur Versorgung unverzichtbar ist. Nachvollziehbar ist, dass diese
Produkte in ihren Herstellungskosten diejenigen ohne Vlies lbersteigen. Wir haben dazu zwei
Vorschlage unterbreitet, wie diesem Sachverhalt Rechnung getragen werden konnte.

Der Anhdrungsentwurf hat nun nach Uberprifung der gegenwartigen Marktlage erneut der-
artige Zusatzausstattungen in die Grundpositionen inkludiert und der jeweilige Festbetrag
kann sowohl fur vliesbeschichtete als auch nicht vliesbeschichtete Beutel abgerechnet werden.
Die Grundpositionen wurden zwar im Schnitt prozentual angehoben, leider werden hier aber
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nicht nur gleichartige und gleichwertige Produkte in einer Festbetragsgruppe zusammenge-
fasst.

Berticksichtigt man nun die veranderte Marktlage und die Kosten fur Entwicklung und Herstel-
lung der Beutel mit Vliesbeschichtung gegentiber unbeschichteten Beuteln, so ist in sich die
Grundposition inhomogen und die Preisanpassung entspricht nicht den Marktgegebenheiten.

Die nachfolgenden Punkte stellen dar, warum ein Stomabeutel ohne Vliesbeschichtung nicht
gleichzusetzen ist mit einem weiterentwickelten Stomabeutel mit integriertem beidseitigem
Vlies. Aus unserer Sicht wird dies auch durch die Klarstellung der Spitzenverbande vom 23. De-
zember 2005 zum Festbetragsgruppensystem untermauert.

1)

Im Hilfsmittelverzeichnis ist eindeutig und ausfiihrlich festgelegt, bei welchen Indkationen
ein Beutel mit integriertem Vlies verordnet werden soll.

Dies lasst den Schluss zu, dass Produkte, die bei unterschiedlichen Indikationen zum Ein-
satz kommen nicht gleichwertig sein konnen.

Ein beschichteter Beutel beugt beispielsweise Hautirritationen, die im Zusammenhang mit
direktem Kontakt mit der Beutelfolie stehen, vor und sorgt fiir ausreichenden Luftaus-
tausch zwischen Beutel und Patientenhaut.

Bedingt durch zahlreiche Hautirritationen der Stomapatienten, die unbehandelt zu deutli-
chen Mehrkosten in der Versorgung fuhren konnen, haben die Herstellerfirmen nach lang-
jahriger Forschung neue Technologien eingesetzt, um das Allergiepotenzial herabzusetzen.
Ein Stomabeutel, welcher mit einem Vlies beflockt oder beschichtet ist, erhoht nicht nur
den Tragekomfort. Im Vordergrund stehen hier die Hautvertraglichkeit und die Herabset-
zung von Unvertraglichkeiten. Derartige Technologien verursachen in Forschung und Ent-
wicklung Mehrkosten sowie zusatzliche Material- und Fertigungskosten. Die Wertigkeit
der Produkte wird somit erhoht. Zu bedenken ist dabei auch, dass jede neue Technologieart
umfangreiche Testergebnisse in Bezug auf Biokompatibilitat neuer verwendeter Materia-
lien nachweisen muss, um Aufnahme ins Hilfsmittelverzeichnis zu erlangen.

Bei der Gestaltung der bundesweiten Festbetrage im Jahr 2004 fiir 2005 ist der Verschie-
denartigkeit der Beutel Rechnung getragen worden. Es wurde eindeutig geregelt, bei wel-
chen Produkten welche Zusatzmaterialien im Festbetrag enthalten sind.

In der gegenwartigen Festbetragsgruppensystematik gibt es die eindeutige Definition
»Beutel fur Basisplatte inkl. Filter. Hieraus ergibt sich der logische Schluss, dass es sich da-
bei um das Basisprodukt handeln muss, da der Beutel nur inkl. Filter beschrieben wird.
Daraus resultiert eine zusatzliche abrechenbare Position des ,Beutelliiberzuges aus Vlies*
bzw. des ,Beutelliberzuges aus Textil“.

Die Spitzenverbande der Krankenkassen korrigieren nun eine von ihnen gewollte und
durchdachte Entscheidung, die 2004 durch mehrere Anhdrungen ging und verabschiedet
wurde. Diese Vorgehensweise ist fuir uns weder nachvollziehbar noch akzeptabel.

Die Berechnung des Abrechnungspreises von Beuteln mit Vlies fiihrt zu folgenden wider-
sprichlichen Szenarien:

1 Beutel mit integriertem Vlies (PG 29.26.01.0) kann fiir 1,88 € in Rechnung gestellt
werden.

1 Beutel ohne Vlies (PG 29.26.01.0), mit zusatzlich eingekauftem und dem Patienten
verordnetem Beutelliberzug aus Vlies (PG 29.26.11.3) kann fiir 1,88 € + 0,74 € = 2,62 €
in Rechnung gestellt werden.

1 Beutel ohne Vlies (PG 29.26.01.0) kann dem Kostentrager fiir 1,88 € in Rechnung ge-
stellt werden.
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Der Beutel mit aufgebrachtem, integriertem Vlies kann fir nur 1,88 € dem Kostentrager in
Rechnung gestellt werden! Das lasst den Schluss zu, dass ein Beutel mit extra Vlies hoher-
wertig und nicht gleichartig ist, wie ein Beutel mit bereits angeschweiRtem Vlies.

Es stellt sich daher die Frage:
Ist der Preisunterschied bei den Abrechnungsmaoglichkeiten also in der Art und Weise des
Auf- und Anbringens von Vlies begriindet?

Erst wenn es eine neue Festbetragsgruppe fiir Beutel mit integriertem Vlies gibt, macht die
Produktgruppe 29.26.11.3 Sinn.

Bisher haben wir von Seiten der Spitzenverbande der Krankenkassen keine Reaktion auf
unsere Ausfiihrungen der Stellungnahme vom 03.03.2006 bekommen. Inwieweit die vor-
geschlagene Anderung einer rechtlichen Priifung Stand halt, gilt es zu klaren. Zu dieser
Problematik laufen bereits erste Prozesse gegen verschiedene Kostentrager.

Die formale Integrierung des Vliesiiberzuges in den Basispreis von Stomabeuteln ist de fac-
to eine Preissenkung zwischen 9,04 und 28,96 Prozent (Anlage 1).

ILIl Vorschlag zur Anderung der Festbetragsgruppensystematik

1)

Alles bleibt so, wie es in der Festlegung zu den Festbetragen 2005 verabschiedet wurde,
d. h. Beutelbezlige aus Vlies sind separat durch die Festbetragsposition 29.26.11.3 abre-
chenbar.

Produkte, die mit diesem zusatzlichen Merkmal der Vliesbeschichtung ausgestattet sind,
mussen mit einem entsprechend hoheren Festbetrag vergitet werden. Dafiir ist die jetzige
Festbetragsgruppensystematik entsprechend zu andern.

Die jeweiligen Festbetragsgruppen fiir geschlossene Beutel (29.26.01), Ausstreifbeutel
(29.26.02), Urostomiebeutel (29.26.03) und Stomakappen/Minibeutel (29.26.04) miissten
zusatzlich noch nach Beuteln mit und ohne Vlies unterschieden werden (Anlage 2).

Begriindung:
Wir verweisen auf unsere o. a. Ausfuhrungen unserer Stellungnahme sowie auf unsere Stel-
lungnahme vom 8. Juli 2005 zu Beutelbezug aus Vlies 29.26.11.3 (Anlage 3).

Erlauterungen und Anmerkungen zur Festbetragshohe

lll.I Analyse des Preisfindungsprozesses

Unsere Analyse des im Entwurf dargelegten Preisniveaus und der entsprechenden Preisfin-
dung ergibt:

a)

Wir begrufRen die Anpassung der Festbetragsgruppensystematik in Hohe der anstehenden
Mehrwertsteuererhéhung. Bedenkt man jedoch, dass in der Vergangenheit zur Festset-
zung der Festbetrage das gewichtete untere Preisdrittel als Grundlage herangezogen wor-
den ist, scheinen einige Festbetragsgruppen gegeniiber der alten Systematik mit derzeit
noch geringerem Mehrwertsteuersatz sogar abgesenkt worden zu sein (29.26.01.3,
29.26.02.3,29.26.03.2, 29.26.03.3, 29.26.04.1, 29.26.05.0, 29.26.05.1, 29.26.05.2, 29.26.06.0,
29.26.07.0) Dieses betrifft zum einen Beutel mit Hautschutzringen und gewdlbtem Haut-
schutz und zum anderen den grof3ten Teil der Basisplatten.


http://www.bvmed.de/stepone/data/downloads/d0/ac/00/fbsi0631a2StellungnahmeStoma050906Anlage1.pdf
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Weiterhin ist unserem Vorschlag nicht Rechnung getragen worden, einen Passus einer zu-
kiinftigen Mehrwertsteuererhohung und Anpassung in den Vorschlag aufzunehmen bzw.
die Mehrwertsteuer separat anzufiihren.

Die Festbetragsvorschlage unterschreiten in mehren Fallen unseren ermittelten gewichte-
ten Bruttopreis des unteren Preisdrittels.

Vor dem Hintergrund, dass sich die Listenpreise der Hersteller im Jahr 2005/2006 nicht ge-
senkt haben bzw. sogar teilweise erhoht haben, ist fur uns die geplante Senkung einiger
Festbetrage — insbesondere in der Festbetragsgruppe fiir ,,Konvexe Versorgung® - nicht
nachvollziehbar. Bei der konvexen Versorgung handelt es sich grds. um ein schwer zu ver-
sorgendes Stoma. Bei den Betroffenen ist ein hoherer Aufwand bei der Anleitung und eine
engmaschige Kontrolle, um Komplikationen zu vermeiden, erforderlich. Diese Tatigkeit
wird ausschlieBlich vom Fachhandel erbracht und nicht zusatzlich vergutet.

Wir verweisen hier auf unsere ausfiihrliche Stellungnahme vom 9. Juli 2004 (Versorgungs-
qualitdt von Stomapatienten).

Aus den durch die Spitzenverbande der Krankenkassen vorgelegten Zahlen zur Festbe-
tragshohe wird ein Preisfindungsmechanismus erneut nicht ersichtlich. Die vorgeschlage-
nen Festbetrage lassen keine Riickschlusse zu, welche Faktoren - Rabatte, Servicepauscha-
le, Marge - zur Preisfindung herangezogen worden sind.

Zur Schaffung einer gemeinsam akzeptierten Ausgangsbasis benotigen wir die Darstellung
der Berechnungsgrundlagen. Nur unter dieser Voraussetzung lasst sich eine sachgerechte
Diskussion fuhren, welche durch ein gemeinsames Verstandnis diverser Begrifflichkeiten
bzw. Definitionen gepragt ist.

Insgesamt lasst sich bei den vorgeschlagenen Festbetragen feststellen, dass der Dienstleis-
tungsaspekt bei der Versorgung mit Stomaartikeln keine bzw. keine ausreichende Berlick-
sichtigung gefunden hat. Dies ist in allen Produktarten zu verzeichnen. Hier muss unbe-
dingt die mit der Ware vergilitete Dienstleistung berucksichtigt werden.

Zur Deckung der Kosten fiir Betreuung und Administration ist nach unseren Berechnungen
zurzeit, unter Berlcksichtigung der vom Hersteller gewahrten Rabatte, fur einen Leis-
tungserbringer ein Dienstleistungsaufschlag von 35 % auf den gewichteten durchschnittli-
chen Listenpreis der Hersteller erforderlich. Es handelt sich hier um eine Durchschnittskal-
kulation, welche auch unterschiedliche Betreuungsintensitaten beriicksichtigt (Anlage 4).

Nahere Erlduterungen zu a):
Stellungnahme zu einzelnen Festbetragsgruppen

Konvexe Versorgungsprodukte

Im Entwurf zur Anpassung der Festbetrage fur Stomaartikel vom 17. Juli 2006 wurden die
Festbetrage im Bereich der konvexen Stomaversorgungsprodukte (29.26.01.3, 29.26.02.3,
29.26.03.3, 29.26.06.0) deutlich reduziert. Diese Absenkung ist fiir uns weder nachvollzieh-
bar noch akzeptabel. Die Produktion konvexer Produkte ist im Vergleich zu planen Versor-
gungen aufgrund zusatzlicher Materialien und Fertigungstechniken mit erheblich hoheren
Herstellkosten verbunden. Hieraus resultiert auch der hohere Abgabepreis. Aus wirtschaft-
licher Sicht ist es den Herstellen nicht moglich, die Preise fur konvexe Produkte zu senken.

Basisplatten

Die leichte Erhohung der Festbetrdge fur Beutel mit Rastring (29.26.01.0, 29.26.02.0,
29.26.03.0) fangt die vorgeschlagene Absenkung der Festbetrage fiir Basisplatten
(29.26.05.0, 29.26.05.1, 29.26.05.2, 29.26.06.0) nicht auf. Sollten die Festbetrage entspre-
chend des Entwurfs bestehen bleiben, ware eine aufzahlungsfreie Versorgung des Patien-
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ten mit zweiteiligen Systemen im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit oft nicht mehr még-
lich.

Urostomiebeutel

Die extreme Absenkung des Festbetrags fiur Urostomiebeutel mit Hautschutzring bzw.
Klebeflache (29.26.03.2) ist nicht nachvollziehbar. Die Herstellung von Urostomiebeuteln
ist aufgrund der speziellen Auslasssysteme und der zugehorigen Konnektoren kosteninten-
siv, so dass die Abgabe der Produkte zu dem angegebenen Preisniveau oft nicht mehr mog-
lich ist.

Minibeutel
Die extreme Absenkung des Festbetrags fiir Minibeutel mit Filter (29.26.04.1) ist aufgrund
der Marktpreise ebenfalls nicht nachvollziehbar.

Nahere Erlduterungen zu b):
Entwicklung der Festbetrige

Die zunehmende Anzahl temporarer Stomaanlagen und das Verordnungsverhalten der
Arzte zeigen eine deutliche Tendenz zu zweiteiligen Systemen auf. Eine entsprechende
Auswertung haben wir als Anlage 5 beigefligt. Eine Absenkung im Bereich der Basisplatten
hat erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen. Die leichte Erhohung der Vergutung fur die
entsprechenden Beutel zum Rasten kompensiert nicht die Reduzierung der Vergutung fir
die Basisplatten.

Insbesondere in der postoperativen Phase werden zweiteilige Versorgungen eingesetzt.
Medizinisch ist dies dadurch bedingt, dass das Stoma sowie die das Stoma umgebende
Haut durch die Operation stark beansprucht werden. Sowohl das Stoma als auch die um-
gebende Haut bedirfen in der postoperativen Phase der besonderen Pflege und Schonung.
Dies wird durch eine zweiteilige Versorgung erheblich beguinstigt. Bei einer zweiteiligen
Versorgung wird die Anzahl der Plattenwechsel im Vergleich zur Anzahl der Beutelwechsel
reduziert. Dies fiihrt zu einer wesentlichen Schonung der Haut rund um das Stoma. Da-
durch wird das Risiko von Hautirritationen erheblich reduziert. Weiteren Komplikationen
(Hautirritationen, Entziindungen) wird entgegen gewirkt und Folgekosten werden somit
vermieden.

lll.II Konkrete Vorschlage zur Anpassung der bundeseinheitlichen Festbetrage
Darstellung der Kalkulationsgrundlage fiir unsere Festbetragsvorschlage
Fur die so unterteilten verschiedenen Gruppen schlagen wir eine Festsetzung von Festbetra-

gen vor, die die nachfolgend dargestellten Berechungsschritte zur Grundlage haben:

Ausgangsbasis bilden die vom BVMed ermittelten und dem IKK-Bundesverband zur Verfu-
gung gestellten Hochstpreise des gewichteten unteren Preisdrittels

Anpassung der Gruppensystematik - Bildung von in ihrer Funktion gleichartigen und
gleichwertigen Gruppen fiir Stomabeutel

Dieser Preis wird unter Berlicksichtigung der vom Hersteller gewahrten Rabatte um einen
Dienstleistungsaufschlag in Hohe von 35 % auf die Ausgangsbasis erhoht.

Dieser muss wiederum - sofern Festbetrage nicht wie von uns gefordert auf Nettobasis
festgelegt werden — mit dem jeweils gultigen Mehrwertsteuersatz beaufschlagt werden.


http://www.bvmed.de/stepone/data/downloads/d4/ac/00/fbsi0631a6StellungnahmeStoma050906Anlage5.pdf
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Eine Ubersicht unserer Vorschlage zur Hohe der Festbetrage, die nach MaRgabe der oben be-
schriebenen Neugruppierung und unter Anwendung des beschriebenen Preisfindungsverfah-
rens ermittelt wurden, ist dieser Stellungnahme als Anlage 6 beigefugt.

IV. Auswirkungen auf Leistungserbringer und auf die Versorgung am Pa-
tienten

Wie die derzeitige Versorgungssituation von Stoma-Patienten aussieht und welche Auswir-
kungen nicht kostendeckende Festbetrage bedeuten, sind im Einzelnen der Anlage 7 sowie den
Ausfiihrungen der beigefiigten fsi-Broschiire (unbeschriftete Anlage) zu entnehmen.

V. Mehrwertsteuerproblematik

Die vorgeschlagenen Festbetrage enthalten bereits die neue Mehrwertsteuer. Dennoch ist un-
serem Vorschlag — wie bereits auf Seite 5 dieser Stellungnahme erwahnt - nicht Rechnung ge-
tragen worden, einen Passus einer zukinftigen Mehrwertsteuererhohung und Anpassung in
den Vorschlag aufzunehmen bzw. die Mehrwertsteuer separat anzufihren.

Die Preisbildung muss ohne Berlcksichtigung dieser Steuer erfolgen, da Leistungserbringer
und Hersteller auf diesen Faktor keinen Einfluss haben. Bereits in der Vergangenheit wurden
Steuererh6hungen nicht durch eine Anpassung von Vertrags- bzw. Festbetragen kompensiert.
Vielmehr kamen Mehrwertsteuererh6hungen einer Absenkung der Festbetrage gleich.

Im Rahmen der neuen Festbetrage zu den Produktbereichen Einlagen (PG 08) und Kompression
(PG 17) zum 01.07.2006 haben wir es begriift, dass diese in der Praambel einen verdnderten
Wortlaut hinsichtlich der Mehrwertsteuer enthalten. Dort heiBt es: ,Bei einer Anderung der
Mehrwertsteuer erfolgt eine entsprechende Anpassung der Festbetragshohe.”

Der Anhorungsvorschlag zum Produktbereich Stoma (PG 29) enthélt diesen Hinweis nicht.

Damit jedoch kiinftig auch wirklich sichergestellt ist, dass die Festbetragsanpassung zeitgleich
mit der Mehrwertsteuererhohung erfolgt, schlagen wir vor, den Anhérungsvorschlag um nach-
folgenden Satz zu erganzen:

Bei einer Anderung der Mehrwertsteuer erfolgt eine entsprechende Anpassung der Festbetrags-
héhe. Die Festbetragsanpassung tritt zeitgleich mit der Anderung der Mehrwertsteuer in Kraft.

VI. Fazit

Die Darlegungen der Spitzenverbande der Krankenkassen, insbesondere in Bezug auf die Ab-
rechnungsfahigkeit des Vliesbezuges, gefahrden den Status der bisherigen Versorgungsquali-
tat. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist es notwendig, dass die Spitzenverbande der
Krankenkassen der gesetzlichen Forderung nachkommen, funktional gleichartige und gleich-
wertige Produkte in einer Gruppe zusammenzufassen.

Die Preissenkung in den einzelnen Produktgruppen, die eine hohe Beratungsintensitat aufwei-
sen, ist nicht nachvollziehbar. Hier sehen wir den gegenwartigen Versorgungsstandard der Pa-
tienten gefahrdet. Die qualifizierte Beratungsleistung des Fachhandels findet keine Berlick-
sichtigung.


http://www.bvmed.de/stepone/data/downloads/d5/ac/00/fbsi0631a7StellungnahmeStoma050906Anlage6.pdf
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Zusammenfassend unsere Erwartungen an die Festbetrage fiir Stomaartikel:

Wir lehnen entschieden eine weitere direkte oder indirekte Reduzierung der Festbetrage
fir Stomaartikel ab.

Wir halten die Festsetzung von Netto-Festbetragen fir dringend notwendig. Die jeweils
gesetzlich giltige Mehrwertsteuer ist zu addieren.

BVMed - Bundesverband
Medizintechnologie e.V.

@_____; 3 D 7ED

Joachim M. Schmitt Daniela Piossek
Geschaftsfuhrer Referat Krankenversicherung
Anlagen (7)

unbeschriftete Anlagen (3)
(vorab per Post am 01.09.06)



	zum Entwurf der
	"Festbeträge für Stomaartikel"
	Allgemeines
	II. Detaillierte Ausführungen zu den Festbetragsvorschlägen 
	II.I Einhaltung der Grundvoraussetzung der Gleichartig- und 
	II.II Vorschlag zur Änderung der Festbetragsgruppensystemati
	III. Erläuterungen und Anmerkungen zur Festbetragshöhe
	Weiterhin ist unserem Vorschlag nicht Rechnung getragen word
	III.II Konkrete Vorschläge zur Anpassung der bundeseinheitli
	Darstellung der Kalkulationsgrundlage für unsere Festbetrags



	IV. Auswirkungen auf Leistungserbringer und auf die Versorgu
	V. Mehrwertsteuerproblematik
	Joachim M. Schmitt  Daniela Piossek



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Emulate Acrobat 4 CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Emulate Acrobat 4)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


